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geiftige ©igentum erft biel fpäter, gurn STeit fogar erft
jeßt, bemertbar gemalt haben. SaS etbgenöffiftï)e
Stmt für geifiigeS ©igentum tn Sern bat bie

Anregung auf bern ßirtularmeg ben rairtfd^aftlid^en
Verbänben gur Stellungnahme unterbreitet.

Sßie baS Patentamt ausführt, finb eS weniger bie
unmittelbaren äBirEungen beS Krieges,, als bie @r=

fdßeinungen ber AacßtriegSgeit, meldße bie fdßmeigerifcße
VolfSmirtfcßaft ungünftig beeinflußt baben unb nocß

beeinftuffen. Sie Scßußperlängerung ^ätte baber ben

©baratter einer äftaßnaßme gegen bie bergeitige mirt»
fcßaftlicße SrifiS. Um ißren ifwect gu Permirtlidßen,
müßte bie Scßußberlängerung an fidß bie SîriegSgeit
Überbauern. Seren ©nbe ift gurgeit meßt abgufeßen;
aber eine Verlängerung für einen erft fpäter beftimm»
baren geitraum märe mit bem Sntereffe ber loßalen
Äonturreng meßt moßl bereinbar. Sie Verlängerung
müßte baßer bon botneberein geiilid) begrenzt werben,
wobei bamit gu redßnen wäre, baß fidß auf ißren Ab»
lauf ßin neue VerlängerungSbegeßren einfteßen würben.
@S tonnen aber aueß fpäter wieber wirtfcßaftlicße Srifen
eintreten. ®ibt bie heutige ffiirtfdßaftslage Anlaß gu
einer Scßu|Perlängerung, fo tonnte fpäter unter Ve=

rufung auf biefen Prägebengfafl wieberum eine Sißuß»
berlängerung berlangt werben.

Sen 3ntereffen ber Patentinhaber fteben biejenigen
ber loßalen Äonfurreng gegenüber. 0ßne Zweifel
tonnte baS bureß bie patente gewährte ÜKonopolredßt
je nadß feiner AuSbeßnung ber inbuftrießen ©ntmidlung
beS SanbeS nadßteitig werben. Aus biefem ©runbe ift
ber Patentfdßuß überaß geitlidß befdßränjt, unb gwar
beträgt feine £jücßftbauer nadß bem feßmeigerifeßen patent»
gefeß in ber Vegel 15 Saßre bon ber Patentait melbung
hinweg. ©ine aßfäßige Scßußberlängerung Eönnte nid^it
auf fdßmeigerifcße Patentinhaber befdßräntt, fonbern
müßte aueß bei Angehörigen oubpret Verbemb?tänb«>r
oßne Vüctficßt auf ©egenreeßt gewäßrt werben. Sutcß»
fdßnittlidß entfaßen etwa 60% ber feßmeigerifeßen Pa=
tente auf AuSlänber.

Ser Parifer VerbanbSübereintunft gum Scßuße beS

gemerblicßen ©igentumS gehören gurgeit bteißig Sänber
an, bon meldßen aeßt eine geitweilige Verlängerung ber
Patentbauer gewäßrt haben, gür bie Vemeffung ber
Verlängerung mürbe auf bie Sauer beS StriegSguftanbeS
abgefteflt.

Oßne groeifel finb berfeßiebene fdßmeigerifcße Patent»
inßaber bureß bie Strife, meldße fidß infolge beS itriegeS
in guneßmenbem Sßaße bemertbar maeßte, prattifcß baran
geßinbert morben, ißre Patente ooß auSgunüßen. 3ti=
beffen barf nidßt bergeffen werben, baß bie Verlän»
gerung beS feßmeigerifeßen ScßußeS oßne ©egenreeßt
erfolgen müßte uub baß bamit gu redßnen wäre, baß
bie auSlänbifdßen Staaten bem feßmeigerifeßen Veifpiel
nießt folgen mürben. @2 ergäbe fieß fomit, baß bie
Patente gwar in ber Scßweig gefeßüßt bleiben, im Aus»
lanbe bagegen ißre Ausbeutung nadß Ablauf ber nor»
malen Scßußfrift möglich wäre. Sofern eS fidß um
mertboße Patente ßanbelt, mürbe beren Ausbeutung
oßne Zweifel im AuSlanbe fofort an bie |janb genommen.
Sie ProbuftionSPerßältniffe finb in ber Scßmeig beute
oßneßin mefentlidß ungünftiger als in anbeten 3nbuftrie=
ftaaten, was bereits gu ber bebauerlidßen Satfacße ge=
führt ßat, baß fdßweigerifcße Vetriebe Seile ißrer gfabri»
tation in bas AuSlanb berlegten ober fidß an auSlänbifdßen
Unternehmungen beteiligten. Unter biefen Umftänben
wäre eine Verlängerung ber Patentbauer, bie auf baS
©ebiet ber Sdßweig befdßräntt bliebe, geeignet, ber Ab»
wanberung ber Snbuftrie ober bem ©ntfteßen Pon aus»
länbifdßen Sonturrengunterneßmungen Vorfeßub gu lei=
ften. Siejenigen 3nbuftrien unb ©ewerbegmeige, meldße

Porwiegenb für ben SnlanbSmartt arbeiten, ßaben be=

reits burdß bie ©infußrbefdßräntungen einen ftaatlidßen
Scßu| erßatten. $ür bie ©Eportinbuftrien, meldße auf
ben Söettmartt angemiefen finb, mürbe aber bie Ver=
längerung ber Patentbauer teine wirtlidße fjilfSmaßnaßme
bebeuten, ba es ber auSlänbifdßen Slonturreng frei
ftänbe, ißrerfeitS bon ben fdßmeigerifdßen patenten ©e»

braudß gu maeßen. Unter biefen Umftänben ift gu er»

warten, baß bie mirtfdjaftlidßen Verbänbe grunbfäßlidß
eßer einen ableßnenben Stanbpuntt einnehmen werben,
ba bie geitweilige Verlängerung ber Patente nidßt bie
Pon ben Snitianten erwartete Vefferung ber mirt»
fdßaftlidßen Sage herbeiführen mürbe.

UerlMfcwm
S^weiget'ifcße itßufmä»«ifdße fDUttelftanbäuereini»

g«*0. Sie ©efcßäftSleitung ber Staufmännifdßen PtitteU
ftanbSoereinigung ber Scßweig bereinigte in ißrer Sißung
in Sototßurn bie Srattanben für bie paßreSnerfamm»
lung, weteße auf ben 10. $uni anläßlich ber fcßwetge=

rifdßen StocßtunftauSfteßung in Sugern anberaumt würbe.
Sie wirb babei inSbefonbere bie internationale Drgani»
fation bes SßlittelftanbeS unb bie Veteiligung am inter»
nationalen SDtittelftanbStongreß Pom September laufen»
ben QaßreS in Vern unb Saüfanne, fobann bie Stefiung»
naßme ber ©ruppe |>anbel gur fßeoifion ber Statuten
be§ Scßweigerifcßen ©ewerbeoerbanbeS unb gur Eomrnen»
ben 3aßgefeßgebung fowie weitere Poftulate oon Set»
tionen unb ©ingelmitglidbern beßanbeln. @§ foßen aße

Angehörigen unb fyörberer ber SRittelftanbsbemegung
etngelaben werben. Sie ©efdßäftSleitung beriet weiter
bie SetretariatSfrage, bie Steßung gur Sdßweigerwodße,
gur PoftoerfeßrSgefeßporlage, bte Vetämpfung ber ©jtra»
robattabgabe fomtj» Mo wmeften ©rfeßetnungen non lot»
terieartiger Dîeîlame im Meinßanbel ufw.

internationaler aRiitelftawbôîonorefj nom Sep»
tember 1923. (fßtitget.) Sa§ DrganifationSfomitee für
biefen Kongreß — ber befanntlici) näcßften ^erbft in
ber Scßmeig ftattfinbet — ßat neuerbingS tonftatteren
tonnen, baß in gang ©uropa, Somjetrußlanb etwa au§=

genommen, fidß ein lebßafteS Qntereffe geltenb maeßt,
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geistige Eigentum erst viel später, zum Teil sogar erst
jetzt, bemerkbar gemacht haben. Das eidgenössische
Amt für geistiges Eigentum in Bern hat die

Anregung auf dem Zirkularweg den wirtschaftlichen
Verbänden zur Stellungnahme unterbreitet.

Wie das Patentamt ausführt, sind es weniger die
unmittelbaren Wirkungen des Krieges,, als die Er-
scheinungen der Nachkriegszeit, welche die schweizerische
Volkswirtschaft ungünstig beeinflußt haben und noch
beeinflussen. Die Schutzverlängerung hätte daher den

Charakter einer Maßnahme gegen die derzeitige wirt-
schaftliche Krisis. Um ihren Zweck zu verwirklichen,
müßte die Schutzverlängerung an sich die Kriegszeit
überdauern. Deren Ende ist zurzeit nicht abzusehen;
aber eine Verlängerung für einen erst später bestimm-
baren Zeitraum wäre mit dem Interesse der loyalen
Konkurrenz nicht wohl vereinbar. Die Verlängerung
müßte daher von vorneherein zeitlich begrenzt werden,
wobei damit zu rechnen wäre, daß sich auf ihren Ab-
lauf hin neue Verlängerungsbegehren einstellen würden.
Es können aber auch später wieder wirtschaftliche Krisen
eintreten. Gibt die heutige Wirtschaftslage Anlaß zu
einer Schutzverlängerung, so könnte später unter Be-
rufung auf diesen Präzedenzfall wiederum eine Schutz-
Verlängerung verlangt werden.

Den Interessen der Patentinhaber stehen diejenigen
der loyalen Konkurrenz gegenüber. Ohne Zweifel
könnte das durch die Patente gewährte Monopolrecht
je nach seiner Ausdehnung der industriellen Entwicklung
des Landes nachteilig werden. Aus diesem Grunde ist
der Patentschutz überall zeitlich beschränkt, und zwar
beträgt seine Höchstdauer nach dem schweizerischen Patent-
gesetz in der Regel 15 Jahre von der Patentanmeldung
hinweg. Eine allfällige Schutzverlängerung könnte nicht
auf schweizerische Patentinhaber beschränkt, sondern
müßte auch den Anoebönaen onde^r Verbandslände»-
ohne Rücksicht aus Gegenrecht gewährt werden. Durch-
schnittlich entfallen etwa 60°/o der schweizerischen Pa-
tente auf Ausländer.

Der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des
gewerblichen Eigentums gehören zurzeit dreißig Länder
an, von welchen acht eine zeitweilige Verlängerung der
Patentdauer gewährt haben. Für die Bemessung der
Verlängerung wurde auf die Dauer des Kriegszustandes
abgestellt.

Ohne Zweifel sind verschiedene schweizerische Patent-
inhaber durch die Krise, welche sich infolge des Krieges
in zunehmendem Maße bemerkbar machte, praktisch daran
gehindert worden, ihre Patente voll auszunützen. .In-
dessen darf nicht vergessen werden, daß die Verlän-
gerung des schweizerischen Schutzes ohne Gegenrecht
erfolgen müßte und daß damit zu rechnen wäre, daß
die ausländischen Staaten dem schweizerischen Beispiel
nicht folgen würden. Es ergäbe sich somit, daß die
Patente zwar in der Schweiz geschützt bleiben, im Aus-
lande dagegen ihre Ausbeutung nach Ablauf der nor-
malen Schutzfrist möglich wäre. Sofern es sich um
wertvolle Patente handelt, würde deren Ausbeutung
ohne Zweifel im Auslande sofort an die Hand genommen.
Die Produktionsverhältnisse sind in der Schweiz heute
ohnehin wesentlich ungünstiger als in anderen Industrie-
staaten, was bereits zu der bedauerlichen Tatsache ge-
führt hat, daß schweizerische Betriebe Teile ihrer Fabri-
kation in das Ausland verlegten oder sich an ausländischen
Unternehmungen beteiligten. Unter diesen Umständen
wäre eine Verlängerung der Patentdausr, die auf das
Gebiet der Schweiz beschränkt bliebe, geeignet, der Ab-
Wanderung der Industrie oder dem Entstehen von aus-
ländischen Konkurrenzunternehmungen Vorschub zu lei-
sten. Diejenigen Industrien und Gewerbezweige,.welche

vorwiegend für den Jnlandsmarkt arbeiten, haben be-
reits durch die Einfuhrbeschränkungen einen staatlichen
Schutz erhalten. Für die Exportindustrien, welche auf
den Weltmarkt angewiesen sind, würde aber die Ver-
längerung der Patentdauer keine wirkliche Hilfsmaßnahme
bedeuten, da es der ausländischen Konkurrenz frei
stände, ihrerseits von den schweizerischen Patenten Ge-
brauch zu machen. Unter diesen Umständen ist zu er-
warten, daß die wirtschaftlichen Verbände grundsätzlich
eher einen ablehnenden Standpunkt einnehmen werden,
da die zeitweilige Verlängerung der Patente nicht die
von den Initiante« erwartete Besserung der wirt-
schaftlichen Lage herbeiführen würde.

UlMMmzes.
Schweizerische Kaufmännische Mittelstandsvereini-

gung. Die Geschäftsleitung der Kaufmännischen Mittel-
standsvereinigung der Schweiz hereinigte in ihrer Sitzung
in Solothurn die Traktanden für die Jahresversamm-
lung, welche auf den 1V. Juni anläßlich der schweize-
rischen Kochkunstausstellung in Luzern anberaumt wurde.
Sie wird dabei insbesondere die internationale Organi-
sation des Mittelstandes und die Beteiligung am inter-
nationalen Mittelstandskongreß vom September laufen-
den Jahres in Bern und Lausanne, sodann die Stellung-
nähme der Gruppe Handel zur Revision der Statuten
des Schweizerischen Gewerbeverbandes und zur kommen-
den Zollgesetzgebung sowie weitere Postulate von Sek-
tionen und Einzelmitgliêdern behandeln. Es sollen alle
Angehörigen und Förderer der Mittelstandsbewegung
eingeladen werden. Die Geschäftsleitung beriet weiter
die Sekretariatsfrage, die Stellung zur Schweizerwoche,
zur Postverkehrsgesetzvorlage, die Bekämpfung der Extra-
vobattabaà sowie die neuesten Erscheinungen von lot-
teriearüger Reklame im Kleinhandel usw.

Internationaler Mittelstandskongreß vom Sep-
tember 1923. (Mitget.) Das Organisationskomitee für
diesen Kongreß — der bekanntlich nächsten Herbst in
der Schweiz stattfindet — hat neuerdings konstatieren
können, daß in ganz Europa, Sowjetrußland etwa aus-
genommen, sich ein lebhaftes Interesse geltend macht.
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Inbem jafylreidje gufcljriften eintreffen, bie bem Kongrefj»
Programm unb ben oorgefdfjlagenen Statuten beS „Ritter»
nationalen äftittelftanbSbunbeS" juftimmen, fo bafj nun
eine unerwartet grofje Beteiligung ju erwarten ift. SJtan

barf auf minbeftenS 600 Teilnehmer rennen.
Auch bie Drganifationen ber wiffenfcïjaftlicfjen unb

fünftlerifchen Berufe wollen ftc^ als ©lieber beS SJUttet»

ftanbeS betrauten unb ben Kongrefj befcE)id£en. 3n SBlen
Z- B. hat [ich unter ber Rührung beS öfterreid)ifd|en
|janbelSmimfterS ein 20gliebrigeS Komitee gebilbet, baS
©ewerbe, $nbuftrte, £>anbel unb SBiffenfcfjaft oertritt
unb trot) ber ^errfc^enben Balutamifere eine zahlreiche
Beteiligung in AuSficht fteUt. BâçhftenS wirb ein 9Jiit=
glieb beS Berner DrganifationSfomiteeS in SBien, eoentuetl
aucl) in Bubapeft einen Bortrag galten, um über ben
3wecf unb bie Bebeutung ber internationalen Drgani»
fation be§ SJtittelftanbeS aufzuflären. 3n Sinbau, Stutt»
gart, Strasburg haben bereits Konferenzen mit bortigen
SBirtfdhaftSoerbänben ftattgefunben, in Brüffel, Suçem»
bürg, Borbeaur unb 3Jtailanb fielen fotdje Konferenzen
noch beoor. Auch iit £>oHanb, Ungarn, ber Tfchecf)o»
flowafei, Spanien, haben fiel) bereits SanbeSfomiteeS ge=

bilbet. 3n ben übrigen Sänbern ©uropaS ftnb bie Bor»
arbeiten für bie Bilbung biefer nationalen Komitees im
©ange. Ten Angehörigen oalutafc|wad)er ßänber hofft
man burdj Tajermäfjigungen, greiquarttere unb bergl.
ben Befuch erleichtern zu fönnen.

SCBie fc|on früher berichtet, finb bie etfien zwei Kon»
grefjtage (18. unb 19. September) in Bern ben Ber»
hanblungen in ©ruppen» unb ißlenaroerfammlungen ge=

wibmet, ber britte Tag wirb bie Teilnehmer nach Sou»
fanne zum Befuch beS ©omptoir unb ber Sdf)lufjfihung
führen. Tem offiziellen Kongreß werben einige inter»
nationale BerufSfonferenzen folgen.

Win der Mtelofcnfiiriorgc.
(SSunbegratSbefdjlub com 18. Stai 1923.)

Art. 1. Bon BunbeS wegen ift ein Abbau ber Arbeits»
lofenunterftütjungen burcf) folgende 3Rafjnahmen einzuleiten :

a) burdh ©infchrönfung ber Unterftüt)ungSbauer ;

b) burch bauernbe ober oorübergehenbe ©inftellung
ber Unterftühungen für einzelne Berufsarten ober
einzelne Kategorien oon ArbeitSlofen;

C) burcf) Beveinfadhung beS BerfahrenS für bie Be=

hanblung ber UnterftütjungSgefuche.
Tie einzelnen zur Ausführung biefer ©runbfätje not»

wenbigen Anorbnungen werben oom BunbeSvat getroffen,
foweit et nicht baS eibg.. BotîSwirtfchaftSbepartement
hterzu ermächtigt.

Art. 2. Tie Kantone finb für ihr ©ebiet ober Teile
beSfelben zu fotgenben Bîafjnahmen befugt:

a) zur |>erabfet)ung ber burdh BunbeSoorfdhriften auf»
gefteüten UnterftühungSanfätje ;

b) zur bauernben ober oorübergehenben ©inftellung
ber llnterftüt)ungen ba, wo bieS nicht oon BunbeS
wegen gefcljehen ift.

Tie ©ntfdjeibe ber Kantone unterliegen ber ©enehmi
gung beS eibg. BolfSwirtfchaftSbepartementS.

TiefeS erläßt bie nötigen Borfdhtiften für bie fyäüe,
in benen ber 2Bol)nfit)fanton nidht zugleidh BetriebSfanton ift.

@S fann zur Berhütung beS ^uftromS oon Arbeits»
fräften auS Kantonen mit eingeteilter ober herabgefetjter
Unterfiüt>ung nach anbern Kantonen befonbere Karenz»
friften für biefe fyäUe feftfetjen.

Art. 3. Tiefer Befdjlufj tritt fofort in Kraft.
Ter BunbeSratSbefchlufj betreffenb teilweife ©in»

fteüung ber ArbeitSlofenunterftütjungen oom lS.Blai 1920

fowie bie mit bem oorliegenben Befcljlufj im SBiberfprud)
ftehenben Befiimmungen beS BunbeSratSbefchluffeS be»

treffenb ArbeitSlofenunterftüt)ung oom 29. Dftober 1919

unb ber feitherigen AbänberungSbefcf)lüffe finb aufgehoben.

BmtdcsratsbesdHuss betreffend teilweise
Einstellung der Arbeitslosenunterstützung.

(SSorn 18. STlat 1923.)

Art. 1. ArbeitSlofenunterftütjung nadh bem BunbeS»

ratsbefchlufs oom 29. Dftober 1919 unb ben feitherigen
AbänberungSbefdhlüffen ift oom 28. Blai 1923 hinweg
nur noch in ben nadhoerzeidhneten Berufen auszurichten:

a) in ber ©ruppe ßebenS» unb ©enufjmittel:
für Blüller, Bäcfer, Teigwarenarbeiter unb »arbeite»

rinnen, Schofolabenarbeiter unb »arbeiterinnen,
Tabafarbeiter unb »arbeiterinnen, äigarrenmatljet
unb »macherinnen, Tabafhanblanger unb |>ilfSar=
beiterinnen, ßebenSmittelhanblanger ;

b) im BefleibungSgewerbe unb in ber Seber»
inbuftrie:
für Kammadher unb »machetinnen, Sattler, ißolfterer,
Tapezierer, £>anb=Schuhmacher ;

c) in ber Tejtilinbuftrie:
für alle Berufe ber Seibeninbuftrie, Banbinbuftrie,
Baumwollinbuftrie, Stieferei, Bleicherei, Färberei
unb Appretur;

d) in ben graphifdEjen ©ewerbenunbberfßapier»
inbuftrie:
für alle Berufe ber Trucferei, graphifchen Anftalten
unb Budhbinberet ;

e) in ber dhemifchen inbuftrie:
für alle Berufe;
in ber Bletall», 9JiafdE)inen unb eleltro»
tedhnifdhen inbuftrie:
für alle Berufe;

g) in ber Uhreninbuftrie unb Bijouterie:
für alle Berufe;

h) in f>anbel unb Berwaltung:
für alle Berufe;

i) im BerfehrSbienft:
für Bahn», Tram», Schiffs», Boft», Telephon»,

Telegraphenperfonal, ^ahrfnecf)te, Kutfchet, ißfetbe»

wärter, Stallfnechte, AutodEjauffeure;
k) in freien unb gelehrten Berufen:

für Ardhitelten, Ingenieure, Technifer, Bauführer,
3eid)ner, 3ahnt«chnifer, ©hemifer, Serrer ;

1) für baS ungelernte ißerfonal.
Art. 2. $n ben in Art. 1 erwähnten Berufen fann

bie Unterftüt)ung oom 18. Quni 1923 hinweg bis auf

weiteres nur noch bem ArbeitSlofen, ber eine gefet)licfk

UnterftütjungSpflicht erfüllt, gewährt werben.
Tie Kantone finb ermächtigt, bie [fälle zu bezeichnen,

in benen bie llnterftütjung auSnahmSmeife auch an Betfoneit
ohne gefetjlidEje UnterftühungSpflidht ausgerichtet werben

fann. Sie haben oon ihren ©rtaffen bem eibgenöffifdhen
BolfSmirtjchaftSbepartement Kenntnis zu geben.

Art. 3. AuSlanbfdhweizern im Sinne oon Art. 15 bei

BunbeSratSbefchluffeS oom 29. Dftober 1919 betreffend

ArbeitSlofenunterftütjung fann baS eibgenöffifdhe Arbeits»

arnt bie Unterftütsung unabhängig oon ben in Art. 1

unb 2 enthaltenen ©infcijränfungen gewähren.
Art. 4. TaS eibgenöffifd)eBolfSwirtfcl)aftSbepartement

ift ermächtigt, je nadh ber Sage beS ArbeitSmarfteS bie

llnterftütjung für einzelne ber in Art. 1 genannten Be»

rufe einzuteilen.
Art. 5. Tiefer Befchlufj tritt fofort in Kraft.
TaS eibgenöffifdhe BolfSwirtfchaftSbepartement wirb

mit feinem Botlgug beauftragt.
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indem zahlreiche Zuschriften eintreffen, die dem Kongreß-
Programm und den vorgeschlagenen Statuten des „Inter-
nationalen Mittelstandsbundes" zustimmen, so daß nun
eine unerwartet große Beteiligung zu erwarten ist. Man
darf auf mindestens 600 Teilnehmer rechnen.

Auch die Organisationen der wissenschaftlichen und
künstlerischen Berufe wollen sich als Glieder des Mittel-
standes betrachten und den Kongreß beschicken. In Wien
z. B. hat sich unter der Führung des österreichischen
Handelsministers ein 20gliedriges Komitee gebildet, das
Gewerbe. Industrie, Handel und Wissenschaft vertritt
und trotz der herrschenden Valutamisere eine zahlreiche
Beteiligung in Aussicht stellt. Nächstens wird ein Mit-
glied des Berner Organisationskomitees in Wien, eventuell
auch in Budapest einen Vortrag halten, um über den
Zweck und die Bedeutung der internationalen Organi-
sation des Mittelstandes aufzuklären. In Lindau, Stutt-
gart, Straßburg haben bereits Konferenzen mit dortigen
Wirtschaftsverbänden stattgefunden, in Brüssel, Luxem-
bürg, Bordeaux und Mailand stehen solche Konferenzen
noch bevor. Auch in Holland, Ungarn, der Tschecho-
slowakei, Spanien, haben sich bereits Landeskomitees ge-
bildet. In den übrigen Ländern Europas sind die Vor-
arbeiten für die Bildung dieser nationalen Komitees im
Gange. Den Angehörigen valutaschwacher Länder hofft
man durch Taxermäßigungen, Freiquartiere und dergl.
den Besuch erleichtern zu können.

Wie schon früher berichtet, sind die ersten zwei Kon-
greßtage (18. und 19. September) in Bern den Ver-
Handlungen in Gruppen- und Plenarversammlungen ge-
widmet, der dritte Tag wird die Teilnehmer nach Lau-
sänne zum Besuch des Comptoir und der Schlußsitzung
führen. Dem offiziellen Kongreß werden einige inter-
nationale Berufskonferenzen folgen.

W>« der ArleitsloseiisiirsWe.
(Bundesratsbeschluß vom 18. Mai 1923.)

Art. 1. Von Bundes wegen ist ein Abbau der Arbeits-
losenunterstützungen durch folgende Maßnahmen einzuleiten :

a) durch Einschränkung der Unterstützungsdauer;
1») durch dauernde oder vorübergehende Einstellung

der Unterstützungen für einzelne Berufsarten oder
einzelne Kategorien von Arbeitslosen;

c.) durch Vereinfachung des Verfahrens für die Be-
Handlung der Unterstützungsgesuche.

Die einzelnen zur Ausführung dieser Grundsätze not
wendigen Anordnungen werden vom Bundesrat getroffen,
soweit er nicht das eidg.-Volkswirtschaftsdepartement
hierzu ermächtigt.

Art. 2. Die Kantone sind für ihr Gebiet oder Teile
desselben zu folgenden Maßnahmen befugt:

a) zur Herabsetzung der durch Bundesvorschriften auf-
gestellten Unterstützungsansätze;

b) zur dauernden oder vorhergehenden Einstellung
der Unterstützungen da, wo dies nicht von Bundes
wegen geschehen ist.

Die Entscheide der Kantone unterliegen der Genehmi
gung des eidg. Volkswirtschaftsdepartements.

Dieses erläßt die nötigen Vorschriften für die Fälle,
in denen der Wohnsitzkanton nicht zugleich Betriebskanton ist.

Es kann zur Verhütung des Zustroms von Arbeits-
kräften aus Kantonen mit eingestellter oder herabgesetzter
Unterstützung nach andern Kantonen besondere Karenz-
fristen für diese Fälle festsetzen.

Art. 3. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.
Der Bundesratsbeschluß betreffend teilweise Ein-

ftellung der Arbeitslosenunterstützungen vom 18. Mai 1920

sowie die mit dem vorliegenden Beschluß im Widerspruch
stehenden Bestimmungen des Bundesratsbefchluffes be-

treffend Arbeitslosenunterstützung vom 29. Oktober 191g

und der seitherigen Abänderungsbeschlüsse sind aufgehoben.

S»nâètsatîbe5chlu§î betttNena têilwèke
Lintlêllung «er Nrbêitîlosînimttrtljilîtlng.

(Vom 18. Mai 1923.)

Art. 1. Arbeitslosenunterstützung nach dem Bundes-
ratsbeschluß vom 29. Oktober 1919 und den seitherigen
Abänderungsbeschlüssen ist vom 28. Mai 1923 hinweg
nur noch in den nachverzeichneten Berufen auszurichten:

a) in der Gruppe Lebens- und Genußmittel:
für Müller, Bäcker, Teigwarenarbeiter und -arbeite-

rinnen, Schokoladenarbeiter und -arbeiterinnen,
Tabakarbeiter und -arbeiterinnen, Zigarrenmacher
und -macherinnen, Tabakhandlanger und Hilfsar-
beiterinnen, Lebensmittelhandlanger;

k) im Bekleidungsgewerbe und in der Leder-
industrie:
für Kammacherund -machertnnen, Sattler, Polsterer,
Tapezierer, Hand-Schuhmacher;

c) in der Textilindustrie:
für alle Berufe der Seidenindustrie, Bandindustrie,
Baumwollindustrie, Stickerei, Bleicherei, Färberei
und Appretur;

à) in den graphischen GewerbenundderPapier-
industrie:
für alle Berufe der Druckerei, graphischen Anstalten
und Buchbinderei;

e) in der chemischen Industrie:
für alle Berufe;
in der Metall-, Maschinen- und elektro-
technischen Industrie:
für alle Berufe;

Z) in der Uhrenindustrie und Bijouterie:
für alle Berufe;

ll) in Handel und Verwaltung:
für alle Berufe;

i) im Verkehrsdienst:
für Bahn-, Tram-, Schiffs-, Post-, Telephon-,
Telegraphenpersonal, Fahrknechte, Kutscher, Pferde-
wärter, Stallknechte, Autochauffeure;

k) in freien und gelehrten Berufen:
für Architekten, Ingenieure, Techniker, Bauführer,
Zeichner, Zahntechniker, Chemiker. Lehrer;

I) für das ungelernte Personal.
Art. 2. In den in Art. 1 erwähnten Berufen kann

die Unterstützung vom 18. Juni 1923 hinweg bis auf

weiteres nur noch dem Arbeitslosen, der eine gesetzliche

Unterstützungspflicht erfüllt, gewährt werden.
Die Kantone sind ermächtigt, die Fälle zu bezeichnen,

in denen die Unterstützung ausnahmsweise auch an Personen
ohne gesetzliche Unterstützungspflicht ausgerichtet werden
kann. Sie haben von ihren Erlassen dem eidgenössischen

Volkswirtjchaftsdepartement Kenntnis zu geben.

Art. 3. Auslandschweizern im Sinne von Art. 15 des

Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober 1919 betreffend

Arbeitslosenunterstützung kann das eidgenössische Arbeits-
amt die Unterstützung unabhängig von den in Art. l
und 2 enthaltenen Einschränkungen gewähren.

Art. 4. Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement
ist ermächtigt, je nach der Lage des Arbeitsmarktes die

Unterstützung für einzelne der in Art. 1 genannten Be-

rufe einzustellen.

Art. 5. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.
Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement wird

mit seinem Vollzug beauftragt.
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